
Anlage 4 
(zu § 9 Absatz 4 Satz 1)

Seite 1 

Formular – Angaben zu vorgesehenen Geschäftsleitern  Anlage Nr. …...1 

IAG  

 

Angaben zur Identität der Person nach § 8 Nr. 7 InhKontrollV 

Familienname  

Geburtsname  

Sämtliche Vornamen  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Staatsangehörigkeit(en)  

Anschrift des Hauptwohnsitzes 

 

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl 3   

Ort  

Staat  

E-Mail-Adresse  

Angaben zu als Geschäftsleiter des Zielunternehmens vorgesehenen Personen2 
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1. Angaben nach § 9 Abs. 1 InhKontrollV 

1.1 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebenen ein Strafverfahren geführt oder wurde zu einem 
früheren Zeitpunkt gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
geführt? 4 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

1.2 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebenen im Zusammenhang mit einer unternehmerischen 
oder sonstigen beruflichen Tätigkeit ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder vergleichbares 
Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt oder wurde ein solches Verfahren gegen 
ihn mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen? 7 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

1.3 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebenen ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe 
einer eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse oder ein vergleichbares 
Verfahren geführt oder wurde ein solches Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt geführt? 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 
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 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

1.4 Hat gegen den auf Seite 1 Angegebenen eine Aufsichtsbehörde eine gewerberechtliche 
Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von 
Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt? 7 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

1.5 Wurde eine Registereintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Gewerbeerlaubnis des auf Seite 
1 Angegebenen durch eine Behörde versagt oder aufgehoben oder wurde er in sonstiger 
Weise vom Betrieb eines Gewerbes oder der Vertretung und Führung dessen Geschäfte 
ausgeschlossen oder wurde gegen ihn ein entsprechendes Verfahren geführt? 7 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

2. Angaben nach § 9 Abs. 2 InhKontrollV  

 Hat der auf Seite 1 Angegebene einen Arbeitsplatz, eine Vertrauensstellung, ein 
Treuhandverhältnis oder eine vergleichbare Position verloren? 8 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist der Verlust der Position zu erläutern. 5 
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 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

3. Angaben nach § 9 Abs. 7 InhKontrollV  

3.1 Wurde die Zuverlässigkeit des auf Seite 1 Angegebenen als Erwerber einer bedeutenden 
Beteiligung an einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut, Versicherungsunternehmen, 
Pensionsfonds oder einem Unternehmen nach § 1 Nr. 5 InhKontrollV oder als Geschäftsleiter 
eines Kreditinstituts, Finanzdienstleistungsinstituts, Versicherungsunternehmens, 
Pensionsfonds oder eines Unternehmens nach § 1 Nr. 5 InhKontrollV durch eine andere 
Aufsichtsbehörde geprüft? 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind nachfolgend zu dem Prüfungsverfahren die 
Bezeichnung der Aufsichtsbehörde, der Zeitpunkt der Prüfung (Monat/Jahr) sowie das 
Ergebnis der Prüfung anzugeben. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

3.2 Ist eine vergleichbare Prüfung zu Nummer 3.1 durch eine andere Behörde in Bezug auf den auf 
Seite 1 Angegebenen erfolgt? 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind nachfolgend zu dem Prüfungsverfahren die 
Bezeichnung der Behörde, der Zeitpunkt der Prüfung (Monat/Jahr) sowie das Ergebnis 
der Prüfung anzugeben. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 
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4. Angaben nach § 12 Abs. 6 InhKontrollV  

Bestehen finanzielle oder sonstige Interessen oder Geschäftsbeziehungen zwischen dem auf 
Seite 1 Angegebenen oder seiner Angehörigen im Sinne des § 20 Abs. 5 VwVfG zu 
Geschäftsleitern oder zu Inhabern von Schlüsselfunktionen des Zielunternehmens, seines 
Mutterunternehmens, seiner Tochterunternehmen oder zu Inhabern von mindestens 5 % der 
Kapital- oder Stimmrechtsanteile? 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind Art und Umfang der Interessen oder Beziehungen, 
Name des Angehörigen und Art des Angehörigenverhältnisses, das betreffende 
Unternehmen und sein Verhältnis zum Zielunternehmen sowie der Anteilsinhaber und 
die Höhe der Kapitalanteile oder Stimmrechtsanteile anzugeben. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

5. Angaben nach § 8 Nummer 8 und 9 InhKontrollV  

1. Übt der auf Seite 1 Angegebene weitere Mandate als Geschäftsleiter oder Mitglied des 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmens aus? 

 Nein. 

 Ja. 

 Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind Name und Sitz des Unternehmens, das Organ, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird, und die Funktion in diesem Organ anzugeben. 5 

 1.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 2.  Siehe auch Anlage 
Nr. _ _ 6. 

 

 

2. Der auf Seite 1 Angegebene wird seiner Funktion in dem Zielunternehmen jährlich und 
monatlich folgende Zeit widmen: 
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6. Erklärung und Unterschrift 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über nachträglich auftretende 
Änderungen werde ich unverzüglich in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt oder der zuständigen 
Landesaufsichtsbehörde berichten. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in 
der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit berühren können. 
 

_______________________  ______________________ 

Ort      Datum 

 

 

________________________________________________________ 
 
Unterschrift der als Geschäftsleiter des Zielunternehmens vorgesehenen Person 
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Diese Seite ist nicht einzureichen. 

Fußnoten 

1 Die vom Anzeigepflichtigen vergebene Nummer der betreffenden Anlage zur Anzeige ist 
einzutragen. 

2 Für jede Person nach § 8 Nr. 7 InhKontrollV ist ein gesondertes Formular zu verwenden. 

3 Die Postleitzahl ist nur von Inländern anzugeben. 

4 Bei den Angaben können Strafverfahren unberücksichtigt bleiben, die mangels hinreichenden 
Tatverdachts oder wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt oder mit einem Freispruch 
beendet worden sind oder bei denen eine ergangene Eintragung im Bundeszentralregister zu 
entfernen oder zu tilgen ist oder die gemäß § 53 BZRG nicht angegeben werden müssen. 
Strafverfahren, die vorläufig eingestellt wurden oder nach den §§ 153 und 153a StPO eingestellt 
wurden, sind anzugeben. Bei den Angaben zu Strafverfahren, die nach den §§ 153 und 153a StPO 
eingestellt wurden, können die Strafverfahren unberücksichtigt bleiben, die vor mehr als fünf 
Jahren vor dem Beginn des Jahres, in dem die Anzeige eingereicht wird, eingestellt 
wurden.Entsprechendes gilt für Strafverfahren, die nicht von einer deutschen 
Strafermittlungsbehörde oder von einem deutschen Gericht beendet worden sind. 

5 Die Anzahl der Zeilen ist bei Bedarf beliebig erweiterbar. 

6 Die vom Anzeigepflichtigen vergebene Nummer der betreffenden Anlage (Unterlagen nach § 9 
Abs. 3 Satz 5 und Abs. 7 Satz 3 InhKontrollV) zu einer in § 6 Abs. 1 InhKontrollV genannten 
Anzeige oder zur Anzeige nach § 2c Abs. 1 Satz 5 KWG oder § 17 Abs. 2 VAG ist einzutragen. 

7. Bei den Angaben können die Verfahren unberücksichtigt bleiben, die vor mehr als fünf Jahren 
vor dem Beginn des Jahres, in dem die Anzeige eingereicht wird, mit einer Geldbuße, Sanktion 
oder sonstigen Entscheidung abgeschlossen worden sind oder die gemäß § 153 GewO aus dem 
Gewerbezentralregister zu tilgen sind. 

8. Bei den Angaben kann ein Verlust von Positionen unberücksichtigt bleiben, der sich vor mehr als 
fünf Jahren vor dem Beginn des Jahres ereignet hat, in dem die Anzeige eingereicht wird. 
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